
VERSICHERUNGEN
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten



Versicherungen und Partner

 Gruppenhaftpflichtversicherung
 GENCON (Versicherungsgesellschaft  der Generalkonferenz)

 Gruppenunfallversicherung
 Züricher

 Gebäudeversicherung
 Inter

 Inventarversicherung
 Inter

 Elektronikversicherung
 Inter

 Berufsgenossenschaft
 Verwaltungsberufsgenossenschaft  (VBG)



Deckungssummen -
Gruppenhaftpflicht
US$ Schadensfall

1.000.000 Körperverletzung + Sachschäden

1.000.000 Produkte + Betriebsvermögen

1.000.000 Personenschäden + Propaganda

1.000.000 Pro Brand

1.000.000 Beraterberufshaftpflicht

1.000 Medizinische Kosten / Person Max. US$ 10.000 pro 
Schadensfall



Deckungssummen -
Unfallversicherung
Euro Schadensfall

20.500 Invalidität

4.100 Todesfall

5.100 Bergungskosten



Eigenbeteiligungen -
Elektronikversicherung
Euro Schadensart

250 Je Versicherungsfall

25% mind. 250 € Schäden durch Diebstahl, Einruchdiebstahl, 
Plünderungen für mobil eingesetzte Geräte

5% mind 250 € Daten



Inventarversicherung

 Ersetzt wird der Zeitwert!



Gruppenhaftpflichtversicherung



Versicherer

 GENCON-Konzern bzw. Adventist Risk
Management, Holding aus mehreren 
adventistischen Versicherungs-gesellschaften
 Vorteil: Versicherung dient der Kirche – häufig sehr 

kulant in der Schadensabwicklung
 Nachteil: Sitz in USA (lange Bearbeitungszeit, geringe 

Kenntnis des deutschen Rechts)



Wer ist versichert?

 Jedes Gemeindeglied in Ausübung seines 
ehrenamtlichen Dienstes

 Jeder Angestellte in Ausübung seines  Dienstes
 Freiwillige im Rahmen eines für die Freikirche 

übernommenen ehrenamtlichen Dienstes
 Nicht versichert sind Teilnehmer, die nicht aktiv 

für die Kirche handeln



Wann zahlt die Versicherung?

 Bei Ansprüchen Dritter gegen die Freikirche 
bzw. ihre Mitarbeiter oder ehrenamtlich 
Tätigen

 Dritte = alle, die nicht zum STA-Konzern 
gehören

 Maximal 1 Mio USD pro Schadensereignis
 Versicherungsgebiet ist Deutschland
 Es gibt keine Selbstbeteiligung



Zwei Arten von Schadensursachen
werden abgedeckt

Ereignis 
(occurence)

Betriebs-
haftpflicht-

risiko

Schuldhaf-
tes

Verhalten 
(offence)

Amtshaft-
pflichtrisiko



Ausnahmen – nicht versichert sind

 Schäden an gemieteten oder ausgeliehenen 
Sachen

 Transportschäden an transportierten 
Gegenständen

 Schäden durch die Benutzung von Autos
 Schäden durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit



1. Ist der Verursacher
zu ermitteln?

2. Handelte der Verursacher
im Auftrag der Freikirche?

3. Ist der Geschädigte
die Kirche oder eine ihrer

Institutionen?

Versicherung
zahlt nicht

Fragen im Schadensfall

Wenn nein

Wenn ja

Wenn nein

Versicherung
zahlt

Wenn ja

Versicherung
zahlt nicht

Wenn ja

Wenn nein



Was tun im Schadensfall –
Haftpflicht/Inventar?

Daten sichern
• Hergang notieren
• Adresse des Geschädigten
• Adresse von Zeugen
• Fotos

Ggf. Anzeige bei Polizei

Schadensmeldung an 
SDV/NDV



Was tun im Schadensfall –
Unfall?

Daten sichern
•Hergang notieren
• Adresse des Geschädigten
• Adresse von Zeugen
• Fotos

Arzt konsultieren
• Bei Sportunfällen / Mitarbeiter 

Berufsgenossenschaft angeben
• Verwaltungsberufsgenossenschaft 

(VBG)

Schadensmeldung an 
SDV/NDV



Extra-Versicherung von Reisen 
(insbesondere ins Ausland)

www.ecclesia.de

http://www.ecclesia.de/�
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